
















(20) Datenschutz

 A) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Verbands werden im Verband unter Beachtung der gesetzlichen  
 Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) folgende personenbezogene Daten von Verbandsmitgliedern  
 digital gespeichert: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse, Geburtsdatum, Bankverbindung, beru�iche Ausbildung, 
 Arbeitgeber oder bei selbständig Tätigen Firma, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse des Unternehmens. Die Zustimmung  
 zur digitalen Erfassung der Daten erfolgt durch die Mitglieder mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung, in der auf diese  
 Zustimmung gesondert hinzuweisen ist.

 B) Den Organen des Verbands, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verband Tätigen ist es untersagt, personenbezogene 
 Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben,  
 Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese P�icht besteht auch nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem 
 Verband fort.

 C) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten, soweit sie die Kassengeschäfte betreffen,  
 entsprechend der steuerrechtlich bestimmten Fristen aufbewahrt.

(21) Au�ösung des Vereins

 A) Die Au�ösung des Verbands kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden.

 B) Liquidatoren sind der Präsident und die Vizepräsidenten als je einzelvertretungsberechtigte Liquidatoren, soweit die  
 Versammlung nichts anderes beschließt.


